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Auf dem Weg in ein moderneres Hessen?
Modernisierung des Dienstrechts

Mit Umor-
ganisationen
und struktu-
rellen Verän-
derungen ha-
ben wir in den
vergangenen
Jahren ja nun
wirklich aus-
reichende Er-
fahrungen

gemacht. Ob das Ergebnis immer
den entsprechenden Erfolg hatte,
sei mal dahin gestellt.

Die am 1. September 2006 in
Kraft getretene Änderung des
Grundgesetzes mit Schaffung der
Föderalismusreform legte den
Grundstein für die jetzt bei uns in
der Tiefe geführten Diskussionen zu
Veränderungen im hessischen Lan-
desrecht.

Mit der Auflösung des Art. GG
fällt die bisher konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz zur Rege-
lung der , und der Landesbeamtin-
nen und Landesbeamten in die
ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder.

Im Mai dieses Jahres legten die
Regierungsfraktionen einen Geset-
zesentwurf vor, der sich unter ande-
rem mit der Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit, auch für unsere
Kolleginnen und Kollegen, befasst.

Das Besondere an dieser Geset-
zesinitiative ist jedoch, dass sie die-
ses Vorhaben mit einer besonderen
Eilbedürftigkeit durch den Landtag
bringen möchten.

Zur Erklärung:

Im Hessischen Beamtengesetz (§
110) ist in der Vorbereitung von Ge-
setzesvorhaben die Beteiligung der
Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften zwingend vorgesehen,
wenn die Landesregierung gesetzli-
che Veränderungen im Bereich des
Dienstrechts vornehmen möchte.
Der Innenminister hat das auch
mehrfach zugesichert, daran gehal-
ten hat er sich nicht.

Die Verantwortlichen haben die
gesetzliche Verpflichtung schlicht-
weg missachtet. Um dem Vorhaben
aber doch gerecht zu werden, wur-
de dieser Entwurf über die Regie-
rungsfraktionen eingebracht, ein
taktischer Winkelzug, der jedoch
demokratischen Grundsätzen wi-
derspricht.

Eine besondere Eilbedürftigkeit
zu handeln widerspricht auch der
Einleitung der Regierungsfraktio-
nen, wenn behauptet wird, dass auf
die Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters reagiert werden muss.

Es dürfte doch auch dort inzwi-
schen bekannt sein, dass die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters noch
längst nicht beschlossen ist, im Ge-
genteil, eine Verschiebung nach
hinten wird aktuell diskutiert.

Inhaltlich ist natürlich aus unserer
Sicht Einiges zu bemängeln und wir
hätten uns erhofft, dass eine Beteili-
gung im Vorfeld stattgefunden hät-
te.

Am 26. August fand im Hessi-
schen Landtag die Anhörung vor
dem Innenausschuss zum Gesetzes-
entwurf statt.

Auch wir als GdP waren natürlich
vertreten, in gemeinsamer Abstim-
mung mit der Kooperation der Poli-
zeigewerkschaften in Hessen (AG
KOOP).

An dieser Stelle haben wir noch-
mals deutlich gemacht, dass eine
Erhöhung der Lebensarbeitszeit für
unsere Kolleginnen und Kollegen
korrespondieren muss mit den be-
sonderen Belastungen durch die
Wochenarbeitszeit (42-Stundenwo-
che), den Schicht-/Wechselschicht-
dienst und aller anderen belasten-
den Dienste.

Steigende Zahlen bei einge-
schränkt dienstfähigen Beamtinnen
und Beamten, Überstundenberge,
höhere Einsatzbelastungen und
nicht zuletzt die Zunahme von Ge-
walt gegen Vollstreckungspersonal
sprechen hier klare Worte.

Aus diesem Grund wurde die vor-
gesehene Regelung in dieser Fas-
sung abgelehnt.

Keine starre Stichtagsregelung
bei der Anrechnung von
Schichtzeiten

Im Gesetzesentwurf ist vorgese-
hen, dass die Kolleginnen und Kol-
legen mit mehr als 20 Jahren
Schichtdienst weiterhin mit der be-
sonderen Altersgrenze von 60 Jah-
ren in Ruhestand gehen können.

Diese starre Regelung lehnen wir
ebenfalls ab. Hier kommt es zu gro-
ßen Ungerechtigkeiten gerade im
Grenzbereich. Wir fordern eine fak-
torisierte Anrechnung von Schicht-
jahren, die alle gleich behandelt
und die Lebensarbeitszeit vom 62.
bis zum 60. Lebensjahr gestaffelt
verkürzt.

Stellenhebungsprogramm
vereinbart

Die AG KOOP, initiiert durch die
GdP, hat mit Innenminister Bouffier
einen ersten Teilerfolg im Kampf um
mehr Beförderungsmöglichkeiten
erzielt.

In den Jahren 2011 bis 2013 er-
geben sich insgesamt 220 zusätzli-
che Beförderungsmöglichkeiten
und 20 zusätzliche Stellen.

Dies ist ein erster Schritt zu einer
gerechteren Besoldungsstruktur, die
auch in der weiteren Diskussion zur
Modernisierung des Dienstrechts
geführt wird. Auch hier werden wir
unsere Beteiligung einfordern.

Erhoffter Wechsel an der Spitze
des Innenressorts

Am 30. August wurde es von der
Landesregierung verkündet. Boris
Rhein (CDU) wird neuer hessischer
Innenminister. Er übernimmt das
Staffelholz vom neuen Ministerprä-
sidenten Volker Bouffier (CDU).

Wir als GdP begrüßen diese Ent-
scheidung und verbinden eine gro-
ße Hoffnung in die Zusammenar-
beit mit der neuen Führung.
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Boris Rhein ist ein Politiker der
jüngeren Generation, der die Polizei
bereits sehr gut kennt.

Während seiner Zeit als Innen-
staatssekretär hat er bei uns bereits
viele Sympathiepunkte gesammelt.
Er steht für eine offene Kommunika-
tion, insbesondere auch mit den Be-
rufsvertretungen.

Aber gerade die Führungskultur
in der hessischen Polizei ist in vielen
Bereichen nicht gerade das, was wir
als motivationssteigernd empfin-
den.

Er scheute sich auch bislang
nicht, dies öffentlich zu bekunden,
obwohl auch er schon im Mittel-
punkt von politischen Auseinander-
setzungen stand.

Boris Rhein haben wir auch bei
großen GdP-Veranstaltungen be-
reits zu Gast gehabt. Ich erinnere

hier gerne an die Landesfrauenkon-
ferenz, bei der das Thema
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
im Mittelpunkt seines Referates
stand.

„Die öffentliche Sicherheit ist
ein garantiertes Grundrecht der
Bürgerinnen und Bürger. Wer
das garantieren will, benötigt
eine gut bezahlte und überaus
motivierte Polizei“,

so die Worte des neuen Innenmi-
nisters anlässlich ihres Landesdele-
giertentages in Weilburg.

Wir, die hessische GdP, erhoffen
uns einen kompetenten Verhand-
lungspartner, mit dem wir gemein-
sam die Motivation und Berufszu-
friedenheit bei allen Polizeibe-
schäftigten steigern können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesen Tagen wird im neuen
Kabinett auch entschieden, wie die
neuen Führungspositionen in den
hessischen Polizeipräsidien besetzt
werden.

Auch in unserem Bereich wird es
zu Veränderungen in der Behörden-
leitung geben.

An dieser Stelle möchte ich mich
bei unserem PP Frerichs bedanken,
mit dem wir gewerkschaftlich immer
eine gute Basis hatten.

Flexibel, unkompliziert und im-
mer für eine offene Kommunikati-
on, das waren seine Markenzeichen
im Umgang mit der GdP.

Wir hoffen auf ein ähnlich gutes
Vertrauensverhältnis mit der neuen
Führung im PP Westhessen.

Bis demnächst, euer

Peter Wittig

Kreisgruppe Usingen ehrt langjährige Mitglieder
Im Juni 2010 wurden bei der Poli-

zeistation Usingen der heute
69-jährige Pensionär Dieter DÖRR
für 40-jährige treue GdP-Mitglied-
schaft und der 48-jährige Angestell-
te Franz-Josef GERHARDT für
25-jährige GdP-Mitgliedschaft von
den Vorstandsmitgliedern der
GdP-Kreisgruppe Usingen, Gernot
Lehr und Harald Bernhardt, geehrt.

Dieter Dörr trat am 01.01.1961
in den Dienst der Hessischen Polizei
ein und wurde nach der BePo Zeit in
Mühlheim am 01.11.1963 zum da-
maligen Polizeikommissariat Usin-
gen versetzt, wo er bei der späteren
Polizeistation Usingen bis hin zu sei-
ner Pensionierung am 30.09.2001
seinen Dienst versah.

In die GdP trat Dieter Dörr im Ja-
nuar 1970 ein und hält ihr bis heute
die Treue!

Der in Usingen-Eschbach woh-
nende Dieter Dörr verlebt seinen
Ruhestand bei guter Gesundheit
und ist noch rege an der Polizei- und
Gewerkschaftsarbeit interessiert.

Der Mengerskirchener Franz-Jo-
sef Gerhardt war von 1989 bis
2001 im Geschäftszimmer der Poli-
zeidirektion Bad Homburg fleißig

tätig und ist seit 2001 als „Chef des
Geschäftszimmers der Polizeistati-
on Usingen“ angestellt. Dort ist er
nahezu unentbehrlich und wird oft-
mals um Rat und Tat gefragt.

Franz-Josef Gerhardt trat im Mai
1985 der Gewerkschaft bei und ist
der GdP bis heute immer verbunden
geblieben. Von 2004 bis 2009 Jah-
re leistete er Vorstandsarbeit in der
GdP Kreisgruppe Usingen, indem er
das Amt des Kassenwartes begleite-
te.

Seit Juli 2009 gehört Franz-Josef
Gerhardt als Beisitzer weiter dem
erweiterten Vorstand der Usinger
GdP-Kreisgruppe an.

Gernot Lehr und Harald Bern-
hardt bedankten sich bei beiden
GdP-Jubilaren auf das Herzlichste
und überreichten die obligatori-
schen Urkunden und Jubiläumsans-
tecknadeln.

Gernot Lehr
(1. Vorsitzender)

v.l. Gernot Lehr, F.-J. Gerhardt, Dieter Dörr und Harald Bernhardt



 

Die KG Limburg-Weilburg besucht das Fußball-Länderspiel 
Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina 
 

 
Bevor die Deutsche National-

mannschaft ihren Weg nach Süd-
afrika antrat beendete sie ihre 
Vorbereitung für dieses Großer-
eignis mit einem letzten Testspiel 
am 03.06.2010 gegen die Mann-
schaft aus Bosnien-Herzegowina. 
Das Spiel fand in der COMMERZ-
BANK-Arena in Frankfurt a.M. statt 
und diese Begegnung wollte die 
KG LIMBURG-WEILBURG besu-
chen. Schon frühzeitig wurden 
über das Vorstandsmitglied Hans 
Harvanek insgesamt vierzig Karten 
für die Partie geordert. Die Nach-
frage nach Karten war in der 
Kreisgruppe sehr groß und wir 
konnten alle Tickets  innerhalb 
weniger Tage an den Mann bzw. 
die Frau bringen. 

Am frühen Abend des 03. Juni 
startete unser Bus von der PSt. in  
Weilburg. Anschließend wurden 
die restlichen Mitfahrer an der  PD 
in Limburg abgeholt und es ging 
über die A 3 nach Frankfurt. Be-
sonders erfreulich war, dass einige 
Kollegen und Kolleginnen ihren 
Nachwuchs mitgenommen hatten 
und auch eine Handvoll Pensionä-
re dabei waren, die man länger 
nicht mehr gesehen hatte. So gab 
es manche kurzweiligen Gesprä-
che und die Fahrt nach Frankfurt 
verging sehr flott. Während dessen 
nutze jeder die Gelegenheit, einen 
Tipp abzugeben, wie die  Partie 
ausgehen wird. Der Einsatz betrug 
einen Euro und der Erlös sollte an 
den Tipper des richtigen Ergebnis-
ses ausgezahlt werden. Egal ob 
jung oder alt, natürlich machte je-
der mit.  

Nachdem wir Frankfurt er-
reicht hatten fand unser Fahrer 
Hans rasch einen zentral gelege-
nen Parkplatz, von dem es nur ein 
kurzer Fußmarsch zum Eingang 
des Stadions war. Dort angekom-
men hatten wir schnell unsere 
Plätze eingenommen, von denen 
wir einen hervorragenden Blick auf 
das Spielfeld hatten. Allerdings 
mussten wir feststellen, dass wir 
mitten zwischen den Fans unseres 
Gegners saßen. Obwohl in der 
ausverkauften COMMERZBANK-

Arena die deutschen Fans deutlich 
in der Überzahl waren, machten 
sich die Anhänger aus Bosnien-
Herzegowina um uns herum laut-
stark bemerkbar. Aber als die 
Mannschaft des DFB den Platz be-
trat, wurde sie mit einem ohrenbe-
täubendem Applaus begrüßt und 
die deutschen Schlachtenbummler 
übernahmen wieder die Hoheit. 
Sie hatten  ein riesiges Transpa-
rent vorbereitet, auf dem zu lesen 
war, dass die gesamte Fußballna-
tion während des WM-Turniers 
hinter unserer Mannschaft stehen 
wird.  

Um 20:30 h ging es endlich 
los und der Schiedsrichter pfiff 
pünktlich das Spiel an.  

Das Spiel begann für 
Deutschland recht gut. Unsere 
Mannschaft lies den Ball laufen 
und gefiel durch manche flüssige 
Kombinationen. Aber bereits nach 
15 Minuten bringt sich Dzeko in 
aussichtsreiche Position, nachdem 
im Laufduelle gegen ihn Lahm den 
Kürzeren zog. Zwar gelang es 
Lahm, schneller an den Ball zu 
kommen, aber beim Versuch, den 
Ball weg zu schießen traf er Dzeko 
unglücklich und von dessen Brust 
prallte der Ball in einem Bogen 
über Neuer ins deutsche Tor und 
Bosnien-Herzegowina ging in Füh-
rung. In der weiteren Spielzeit 
passierte auf dem Platz zunächst 
nichts Entscheidendes mehr. In 
der 50. Minute war es dann aber 
soweit. Lahm zog aus 16 Metern 
ab und nagelte den Ball unhaltbar 
für den gegnerischen Torwart ins 
Netz. Die Vorarbeit hatte Cacau 
geleistet, der sich im Mittelfeld den 
Ball eroberte und zu Lahm weiter-
spielte. Das nahm ein Teil soge-
nannter Fans  unseres Gegners 
zum Anlass, einige bengalische 
Feuer auf der Tribüne abzufackeln 
und Rauchbomben auf den Platz 
zu werfen. Der dabei entstandene 
Rauch verteilte sich rasch auch bis 
zu uns herauf. Dass dies für Unbe-
teiligte durchaus gefährlich werden 
könnte, nahmen diese Chaoten of-
fensichtlich billigend in Kauf.  

wahre DFB-Fans 

Fachsimpeln vor dem Spiel 

unser gut besetzter Bus 



 

Glücklicher Weise kam aber nie-
mand bei dieser Aktion zu Scha-
den und das Spiel konnte ohne 
Unterbrechung fortgesetzt werden. 
In der 71. Minute wurde Marin ein-
gewechselt, für den es ein ganz 
besonderes Spiel war. Schließlich 
kam er als gebürtiger Bosnier mit 
zwei Jahren nach Deutschland und 
durfte nun gegen das Heimatland 
seiner Eltern ran. Und ausgerech-
net er war es, der für einen Straf-
stoß gegen die Bosnier sorgte. Als 
er von links in den gegnerischen 
Strafraum drang wurde er von Ja-
hic umgegrätscht und der Schieds-
richter zeigte sofort auf den Elfme-
terpunkt. Schweinsteiger trat an 
und verwandelte, unter den gel-
lenden Pfiffen der gegnerischen 
Fans, den fälligen Strafstoß im 
zweiten Versuch ganz sicher zum  
2:1. Kurze Zeit später, in der 77. 
Minute, zeigt der Schiri abermals 
auf den Punkt. Spahic hatte Müller 
im Strafraum gefoult und es gab 
den zweiten Strafstoß für die 
Deutschen. Erneut trat Schwein-
steiger als Schütze an und ließ 
auch diesmal Hasagic im Tor keine 
Chance. Zum zweiten Mal ging der 
Ball unhaltbar links oben ins Tor. 
So blieb es bis zum Schluss und 
die beiden Mannschaften trennten 
sich  3:1 für die deutsche Elf.  

Es war vielleicht kein wirklich 
spannendes Spiel, aber es waren 
doch einige sehenswerte Aktionen 
und Spielzüge dabei. Nach dieser 
Vorstellung muss den Fans nach 
jedenfalls nicht bange sein und sie 
lässt die Hoffnung zu, dass unsere 
Mannschaft in Südafrika durchaus 

eine gute Vor-
stellung abge-
ben kann. Wir 
wünschen dem 
Team jeden-
falls alles Gute 
und viel Glück 
bei der FIFA-
WM 2010.  

Nach dem Abpfiff trafen alle 
wieder rasch an unserem Bus ein 
und kurz darauf konnten wir unse-
re Heimreise antreten. Während 
der wurden natürlich noch so man-
che „Fachgespräche“ geführt über 
die  Begegnung und analysiert, wie 
sich unsere Mannschaft wohl in 
Südafrika präsentieren wird. Au-
ßerdem wurde der Gewinn unse-
res Tippspiels während der Hin-

fahrt ausgezahlt. Insgesamt teilten 
sich sechs (!) Teilnehmer/Innen 
den Pott und jedem konnte einen 
Betrag von sechs Euro in Empfang 
nehmen. 

Zusammenfassend ließ sich 
feststellen, dass es eine gelunge-
ne Veranstaltung der Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg war und sich der 
Besuch des Länderspiels gelohnt 
hat. Ein besonderer Dank sei hier  
an unser Vorstandsmitglied Hans 
Harvanek gerichtet, der sich so-
wohl um die Kartenbestellung 
kümmerte, als auch den Bus be-
sorgte und selbst fuhr.  

KS einer der fleißigenTipper 

beide Mannschaften während der Nationalhymnen 

das 2:1 durch Schweinsteiger  gefährliche Zündeleien 

die Besucher verlassen das 
Stadion  

einige standen unter ständiger 
Hochspannung 
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„Immer die Radfahrer“ - Impressionen einer Radtour
Drei Monate früher als gewohnt trafen sich die Radfreunde der GdP Kreis-
gruppe Main Taunus zu ihrer diesjährigen Radtour

Unser „Radsportwart“ Thomas
Tauber hatte durch private Vortou-
ren, bei der er und seine Birgit we-
der Mühe noch Kosten scheuten,
eine für unsere Gruppe ideale Rad-
tour ausgearbeitet.

So trafen sich am Morgen des
26.06.2010 bei strahlendem Son-
nenschein (extra vom Radsportwart
bestellt) zwanzig GdP-Radfreunde
am Rheinufer in Bingen, um von
dort die diesjährige Radtour in das
Nahetal zu starten.

Nachdem auch der letzte den
Startplatz mit einiger Verspätung
fand und Thomas das GdP Überle-
benspaket verteilt hatte, setzte sich
der Tross in Bewegung. Für alle Fälle
war Balli mit dem für eine GdP Rad-
tour notwendigem „Requisit“ aus-
gerüstet, das für einige Lacher und
erstaunte Blicke von Passanten und
anderen Radfahrern sorgte. Der gut
ausgebaute Radweg in Richtung
Bad Kreuznach, der mit kaum nen-
nenswerte Steigungen größtenteils
an der Nahe entlang führt, war
auch für weniger Geübte zu meis-
tern. Die sommerlichen Temperatu-
ren, der mit Bäumen und mit üppi-
gen Blumen bewachsene Uferweg
der Nahe, die wechselnden gemüt-
lichen Licht- und Schattenfahrten
zauberten den Teilnehmern ein zu-
friedenes Lächeln in das Gesicht

und stärkte die Radlerwaden, so
dass die Strecke bis nach Bad Kreuz-
nach (18 km) schnell bewältigt war.

In Bad Kreuznach, mit seiner
wunderschönen Altstadt und den
einmaligen Brückenhäusern ange-
kommen, wurde es Zeit, zunächst
einmal den Flüssigkeitshaushalt
auszugleichen.

In einem hübschen Restaurant,
genau unter den bereits erwähnten
Brückenhäusern, direkt an der ge-
mächlich vorbeifliesenden Nahe
gelegen, auf der Kajaks, Ruderboo-
te und Entenfamilien unterwegs wa-

ren und Lothar sein Pfeifchen ge-
noss, hatte man schnell die Tische
zusammengestellt und mit den not-
wendigen Schattenspendern für un-
sere Radler bestückt. Es dauerte
nicht lange, bis das erste Getränk zi-
schend durch die trockene Kehle
floss. Ausschließlich um der Hun-
gerrast vorzubeugen, verzehrten die
Radler das ein oder andere (leichte)
Gericht aus der umfangreichen
Speisekarte.

Für das übliche Gruppenfoto ver-
sammelte sich später die Mann-
schaft auf der vorgenannten Brü-
cke, posierte für die Abbildungen
und setzte anschließend die Fahrt
durch den Kurpark, an den Salinen
vorbei, weiter in Richtung Bad So-
bernheim fort. An einer auf dem
Weg gelegenen Eisdiele wollte kei-
ner vorbei, ohne die köstliche Erfri-
schung in mehr oder weniger gro-
ßen Portionen zu genießen. Bei
dieser Gelegenheit lies uns Thomas
so nebenbei wissen, das nun eine
kleine Herausforderung vor uns
liegt. Eine, eventuell zwei Steigun-
gen bis zu unserem Hotel, so Tho-
mas, seien zu bewältigen. Da die
bisherige Tour kaum Anstrengun-
gen hervorgerufen hatte (außer
dass sich der „Popometer“ bei eini-
gen bemerkbar machte), und der
Tatendrang der Radler ungebro-
chen war, entschieden sich alle, bei-

Abschied vom Hotel

Ein dürstender Radfahrer
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de Steigungen in Angriff zu neh-
men.

Einige, so wurde später gemun-
kelt, bereuten nach dem ersten An-
stieg und den mittlerweile herr-
schenden hochsommerlichen
Temperaturen heimlich ihre opti-
mistische Entscheidung.

Das anfangs zu sehende Lächeln
machte nach und nach dem ange-
strengten Gesichtsausdruck Platz,
der sich erst wieder nach einem gu-
ten Tropfen im Gutsauschank auf
dem „Bergplateau“ entspannte.
Das viele den Wein auch als Schorle
genossen, passte offensichtlich
nicht in die Philosophie des Aus-
schanks, da die Bemerkung des
Winzers, der Wein sei zu schade für
Schorle, öfters fiel. Dies war uns
Dürstenden aber einerlei.

Nach einer heftigen Abfahrt
durch die Weinberge (Alpes d´huez
war gar nichts) näherten wir uns
langsam aber stetig der nächsten
Herausforderung und somit dem
Ziel, dem Berghotel Leos Ruh, wobei
der Name keinerlei Anspielung be-
inhaltet.

In Waldböckelheim, so hieß der
Ort am „Fuß des Hotels“, fand an
diesem Abend ein Fest statt. Die An-
wohner waren mit dem Aufbau der
Stände etc. beschäftigt, als unser
Tross, mit GdP-Wimpeln,
GdP-Trikots und „Balli“, für ungeteil-
te Aufmerksamkeit bei den „Einhei-
mischen“ sorgte. Die Ortsdurch-
fahrt war, wie von Thomas

vorgewarnt, bergauf zu durchfah-
ren. Bemerkungen wie „ die Tour de
France startet aber dieses Jahr in
Holland“ und die „Bergwertung er-
folgt später“ sowie die ein oder an-
dere Anspielung über die momen-
tan gefahrene Berggeschwindigkeit
motivierte die Radfahrer, ihre An-
strengungen zu verdoppeln.

Der Lohn, eine schattige Sitz-
bank, sowie ein kühles, in einem
angelaufenen Glas servierten Wei-
zenbier, Radler oder Wasser erwar-
tete uns am Ziel, unserem Hotel.
Abhängig von Kondition und Wil-
lenskraft, kamen nach und nach die
stark schwitzenden Radlerinnen und
Radler an. Das erste kalte Getränk

zauberte wie selbstverständlich das
Lächeln zurück.

Auf einem schattigen Platz sit-
zend, in Gesellschaft der lustigen
Truppe, das Abendessen im Blick,
welches sich langsam über dem
Grillfeuer drehte, das nächste kalte
Getränk im Anmarsch, die Zimmer
verteilt (einschließlich des Warte-
saals) Radlerherz, was will´s du
mehr!?

Nach einer ausgiebigen Dusche
in den bezogenen Zimmern wurde
es Zeit, den mittlerweile knusprig
gebratenen Spießbraten zu genie-
ßen.

In der anschließenden fröhlichen
Runde, bei der Themen wie Wein,
Rebläuse, weinselige kirchliche
Würdenträger, die Gesprächs-
grundlage waren und - nicht zu ver-
gessen, einer Diskussion sportbe-
geisterter Radlerinnen und Radler,
die sich tief und intensiv mit dem
Bocksprung als stetige körperliche
Betätigung befassten, endete nach
einer, etwas anderen Weinprobe ein
abwechselungsreicher Tourentag.

Ein sonniger Morgen und das
Krähen eines krächzenden Hahns
weckten uns nach mehr oder weni-
ger gesundem Schlaf. Nach ausgie-
biger Morgentoilette (wie beschrie-
ben hatten wir viele
Teilnehmerinnen) und einem aus-
gezeichneten Frühstücksbüffet be-
stiegen die Kameradinnen und Ka-
meraden wieder mit vollem Elan

Ausrüstung Balli

Rast an den Brückenhäusern
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(teilweise aber mit schmerzendem
Po) die Räder. Nach einem herzli-
chen Abschied vom Hotelinhaber
(wir dürfen jederzeit wiederkom-
men) und dem obligatorischen
Foto, traten wir die Rückfahrt an.

Die Steigungen, die am vorheri-
gen Tage mühsam erklommen wer-
den mussten, konnten heute locker
in umgekehrter Richtung befahren
werden. Der Rückweg nach Bad
Kreuznach verlief deshalb im
wahrsten Sinne des Wortes wie im
Flug! Keine Anstrengung mehr, nur
noch rollen lassen.

Bad Kreuznach war schnell er-
reicht. Die Altstadt und ihre urigen
Gaststätten luden zu einem „Früh-
schoppen“ ein. Die Frage „Ob“ er-
übrigte sich angesichts der schon
wieder durstigen Gesichter.

Ein recht lustiger, burschikoser
Wirt bediente und gab einige, nicht
ganz jugendfreie Witze zum Besten.

Auf dem weiteren Rückweg in
Richtung Bingen wurde natürlich zur
Mittagszeit noch einmal in einer
sehr gemütlichen Straußenwirt-
schaft eingekehrt.

Schließlich musste man für den
Abend die richtige Grundlage ha-
ben, da Mike Messer, der in Bin-
gen-Gaulsheim wohnt und mittler-
weile der Kaste der Pensionäre
angehört, die Radler aus alter Ver-
bundenheit nicht nur zur Fußball-
übertragung in seinem eigenem
Public Viewing eingeladen hatte,
sondern auch für die notwendigen
kalten Getränke anlässlich des
WM-Events Deutschland-England
sorgte.

Der 4:1 Sieg der deutschen
Mannschaft war das i-Tüpfelchen
einer von Thomas und Birgit rund-
herum gelungenen und sehr gut or-
ganisierten GdP-Radtour.

Dafür im Namen der radelnden
Teilnehmer noch einmal

V I E L E N    D A N K ! !

Wir freuen uns auf die Tour 2011

(JA)

Interesse am Tauchen?
Angebot der GdP Kreisgruppe Untertaunus
Ab dem 01.10.2010 beginnt der erste Anfängerkurs. Elemente aus
Theorie und Praxis werden in einer kleinen Gruppe durch einen erfah-
renen Tauchlehrer vermittelt.

Die Gebühr für den kompletten Kurs beträgt 250.- �. Darin enthalten
sind alle Unterrichtsstunden, Prüfung, Prüfungsliteratur, Tauchpass,
Logbuch. Ferner wird das komplette Equipment wie Jacket, Atemregler,
Sauerstoffflasche und Tauchcomputer gestellt.

Nach erfolgreicher Prüfung seid ihr im Besitz des *CMAS Brevet. Papa-
geienfische, Korallen, Langusten, all die Meeresbewohner, welche man
nur aus Unterwasserfilmen kennt, erlebt ihr dann hautnah.

Anmeldungen und Anfragen  sind zu richten an die GdP Kreisgruppe
Untertaunus, Karl Klute.

Tel.:
06483/5255 (privat)
06126/939457 (dienstlich)

Email:
klute-selters@t-online.de (privat)
karl.klute@polizei.hessen.de
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Aus dem Bundesfachausschuss Schutzpolizei
In Vorbereitung auf den GdP-Bundeskongress, im November diesen Jahres, trafen sich
die Mitglieder des Bundesfachausschusses Schutzpolizei in Berlin auf der Geschäftsstelle
des GdP-Bundesvorstandes. Neben dem obligatorischen gewerkschaftlichen Austausch
unter den Ländern, galt es aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der
Schutzpolizei, wichtige Anträge für den Bundeskongress zu formulieren und auf den
Weg in die Antragsberatungskommission zu bringen.

Fortsetzung aus Heft 101 - Juni 2010:

Polizeireform

Der sächsische Ministerpräsident
hat sich über die Medien an das
Volk gewandt und verkündet, dass
er die Polizisten mit gesundheitli-
chen Einschränkungen (die nur
rumsitzen würden) aus dem Dienst
entfernen möchte. Natürlich ist das
Volk begeistert, wenn leistungs-
schwache Beamte eingespart wer-
den. Von den Beschäftigten wurde
dies als eine Drohgebärde und
auch als Ausdruck einer indirekten
Hilflosigkeit aufgefasst.

Die Weiterführung der 2005 be-
gonnenen Reform hat im Bereich
der Polizeireviere zur Bildung von
Basisdienststellen geführt, denen
Reviere der Kategorie II zugeordnet
sind. Eigentlich sollten keine Reviere
geschlossen werden, aber inzwi-
schen sitzt in den Nachtstunden und
an den Wochenenden nur noch ein
Polizeibeamter in diesen Dienststel-
len und bewacht das Objekt, die
Gerätschaften und die Waffen. Es ist
absehbar, dass diese Reviere in na-
her Zukunft geschlossen oder aber
in Polizeiposten umgewandelt wer-
den. Es ist nur zu hoffen, dass dies
dann von der Staatsregierung er-
klärt wird. Bisher war es so, dass un-
sere Kollegen vor Ort mit der Wut
und dem Unverständnis der Bevöl-
kerung aber auch der örtlichen Poli-
tik konfrontiert wurden und etwas
erklären sollten, was sie selber nicht
verstanden.

Einführung Digitalfunk

Nach bisherigem Stand – auf-
grund des fortgeschriebenen Mas-
ter-Roll-out-Planes wird sich die
Netzerrichtung in Sachsen im We-
sentlichen auf die Jahre 2009 und
2010 konzentrieren. Zug um Zug
wird dann in den Jahren
2010/2011 die Endgerätemigrati-

on im gesamten Land erfolgen. Das
gesamte Netz für den Freistaat
Sachsen kann aber erst 2011 ver-
sorgt werden, da erst zu diesem
Zeitpunkt die beiden noch notwen-
digen Vermittlungsstellen (Aufgabe
der BDBOS) im Bereich Chemnitz
zur Verfügung stehen. Damit wird
klar, wir haben etwa ein Jahr Verzug
zur ursprünglichen Planung. Die
Probleme dafür liegen vorrangig in
der immer schwieriger werdenden
Anmietung von geeigneten Stand-
orten. Hier trifft man zunehmend
auf Vorbehalte gegen die Technolo-
gie Mobilfunk insgesamt. Es wird
kein Unterschied zwischen kom-
merziellen Mobilfunkanbietern und
dem BOS-Digitalfunk gemacht. Ins-
gesamt sind in Sachsen nach dem
derzeitigen Stand ca. 220 Basissta-
tionen zu errichten. Im April 2009
konnte endlich die Endgeräteaus-
schreibung Sachsen mit dem Ver-
sand des Leistungsverzeichnisses an
die Bieter gestartet werden. Die Ver-
gabe der Einsatzleitsysteme von Po-
lizei und Feuerwehr befinden sich in
der finalen Verhandlung mit den
besten Bietern. Mit dem Abschluss
dieser Vergaben ist der Freistaat
Sachsen auf einem beispielgeben-
den Weg für die technologische Er-
neuerung der Leitstellen im Zusam-
menhang mit dem
BOS-Digitalfunk. Das, was es hier
letztlich in den nächsten Monaten zu
produzieren, zu programmieren, zu
installieren und zu integrieren gilt
und was den ersten Nutzern Ende
2010 zur Verfügung stehen soll,
sucht in der Bundesrepublik seines-
gleichen und wird die Tür zu einer
neuen Welt der technisch unterstütz-
ten Führung öffnen.

Gewalt gegen Polizeibeamte

Auf der Innenministerkonferenz
setzt sich Sachsen zusammen mit

Hamburg und Bayern für eine Straf-
verschärfung ein. Innenminister
Markus Ulbig: „Wer Polizisten an-
greift, greift die Gesellschaft an.
Diese Gewalttäter müssen hart be-
straft werden. Die Sicherheit unserer
Polizeibeamten ist für mich eine
Herzensangelegenheit. Den Vor-
rang muss ein besserer gesetzlicher
Schutz der Beamten haben und
nicht eine langwierige Studie. Ich
habe kein Verständnis dafür, dass
sechs Monate über einen Fragebo-
gen diskutiert wird, ohne dass das
Thema “Gewalt gegen Polizeibe-
amte” in den Mittelpunkt gerückt
wird. Fragebögen können keine
Polizisten schützen." Klingt nicht
schlecht, was in der Sächsischen
Zeitung zu lesen war. Warten wir
ab, welche Taten der sächsische In-
nenminister folgen lässt. Kollege
Münnich wird im Bundesfachaus-
schuss Schutzpolizei weiter darüber
berichten.

Sachsen-Anhalt

Stellenhebung

Anfang des Jahres 2010 wurde
eine Stellenhebung für den gehobe-
nen Dienst in Sachsen-Anhalt vor-
genommen. Es wurden 400 Stellen
angehoben. Die meisten Stellenhe-
bungen wurden im Bereich der C –
Reviere bei der Schutzpolizei vorge-
nommen, weil dort die Schiene von
A 10 auf A 11 bei der Polizeistruktur-
reform meist nicht berücksichtigt
wurde.

Neues Beamtengesetz

Am 01.02.2010 trat das neue
Beamtengesetz in Sachsen- Anhalt
in Kraft. Eine der Änderungen ist,
dass es nur noch 2 Laufbahngrup-
pen gibt. Die Laufbahngruppe 1 ist
der mittlere Dienst. Die Einstiegs-
ämter dazu sind die A 3 und A 6. Die
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Laufbahngruppe 2 ist der gehobene
und höhere Dienst. Dort sind die
Einstiegsämter die A 9 und A 13. Für
das Einstiegsamt A 9 ist der Bache-
lorabschluss und für das Einstiegs-
amt A 13 ist der Masterabschluss
gefordert.

Die zweigeteilte Laufbahn, geho-
bener und höherer Dienst, dürfte
damit vom Tisch sein.

Änderung in der Polizeidienst-
unfähigkeit

……. Polizeibeamte sind dienst-
unfähig, es sei denn, die auszu-
übende Funktion erfordert bei Be-
amten/Innen auf Lebenszeit diese
besonderen gesundheitlichen An-
forderungen auf Dauer nicht mehr
uneingeschränkt. Es können daher
Polizeibeamte auch bei einge-
schränkter Dienstfähigkeit weiter im
Polizeidienst beschäftigt werden.

Die Altersgrenze ist weiterhin auf
60 Jahre festgelegt. Aber laut § 39
LBG LSA ist es möglich, dass der
Dienstherr mit dem Einverständnis
des Beamten die Arbeitszeit bis auf
3 Jahre verlängern kann. Gleichzei-
tig kann der Beamte auch einen An-
trag auf Verlängerung der Dienst-
zeit bis zu 3 Jahre stellen.

Altersteilzeit

Seit Ende 2009 wird der Antrag
auf Altersteilzeit in Sachsen – Anhalt
zurzeit nur noch genehmigt, wenn
der Kollege, der diesen Antrag stellt,
mit seinem Dienstposten in der Titel-
gruppe 96 (KW Stelle) angesiedelt
ist. Sonst werden zurzeit keine weite-
ren Anträge dazu genehmigt. Im
Höheren Dienst wird generell kein
Antrag auf Altersteilzeit genehmigt.

Blaue Uniform

Im Jahr 2009 wurde damit be-
gonnen, die blaue Uniform in Sach-
sen – Anhalt einzuführen. Als erstes
wurden die Kollegen der Polizeidi-
rektion Nord komplett eingekleidet.
Im Jahr 2010 werden die Kollegen
der Polizeidirektion Süd eingeklei-
det.

Der Fachausschuss Schutzpolizei
LSA wird im Mai 2010 eine Evaluie-
rung zur blauen Uniform durchfüh-
ren. Meinungen der Kolleginnen
und Kollegen, zur Trageweise, Aus-
stattung und ob noch Uniformteile

dazu beschafft werden müssten,
sollen in Erfahrung gebracht wer-
den.

Schleswig-Holstein

Sonderzahlungen

Der LB S.-H. führt Klage gegen
die Kürzung bzw. Streichung der
Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld)
und konnte dafür als Rechtsbeistand
den renommierten Rechtsanwalt
und Staatssekretär a.D. Dr. Wolf-
gang Clausen gewinnen.

Inzwischen sind weit mehr als
20000 Anträge auf Neufest-setzung
der Dezemberzüge beim Landesbe-
soldungsamt eingegangen.

Besoldungsanpassung

Schleswig-Holstein hat als eines
der ersten Länder den Tarifab-
schluss 1:1 übernommen.

Vorgezogene Neuwahlen

Nach dem Zusammenbruch der
großen Koalition kam es am
27.09.2009 zu vorgezogenen Neu-
wahlen, mit dem Ergebnis, dass
S.-H. jetzt schwarz/gelb regiert
wird. Grundlegende Maßnahmen
hat es seither noch nicht gegeben,
man befindet sich offensichtlich
noch in der Findungsphase.

Der Koalitionsvertrag ist der Lage
der Polizei in S.-H. angemessen.

Die wichtigsten Punkte sind in
diesem Papier berücksichtigt wor-
den. Dazu gehören einerseits kein
Personalabbau und gleichzeitig ein
berechenbares Beförderungskon-
zept mit dem Hinweis auf eine auf-
gabengemäße Bezahlung.

Delegiertentag

Vom 17. Bis 18. November 2009
fand in Bad Bramstedt unter dem
Motto „Menschen in der Inneren Si-
cherheit – Wert oder Kostenfaktor?“
der Delegiertentag des Landesbe-
zirks statt.

Der bisherige Landesvorsitzende
Oliver Malchow wurde mit dem Er-
gebnis von 100% der Stimmen wie-
dergewählt.

Der neue Innenminister Klaus
Schlie (CDU) hat in seinem Gruß-
wort der Polizei für ihre engagierte,

vielfach aufopfernde Arbeit für un-
ser Land gedankt.

Der bisherige stellv. Landesvorsit-
zende und Vorsitzende des HPR, Syl-
vio Arnoldi, ist von Innenminister
Schlie zu seinem persönlichen Refe-
renten berufen worden.

Bekleidung

Ende 2009 ist die Umstellung auf
die neue, blaue Uniform abge-
schlossen.

Die enge Zusammenarbeit von
GdP, Personalräten Ministerium und
LZN (Logsitikzentrum Niedersach-
sen) hat in den vergangenen Jahren
dazu geführt, dass diese neue Uni-
form zu einem qualitativ hochwerti-
gen Produkt geworden ist, das in
der Kollegenschaft große Akzep-
tanz erfährt.

Personalstrukturkonzept

Das Personalstrukturkonzept wird
weitergeführt.

Zum 1.1.2010 wurden 600 Be-
förderungen ausgesprochen.

Bei aller Freude darüber, sind da-
mit die grundlegenden Strukturpro-
bleme in der Landespolizei nicht ge-
löst. Aus einigen Ländern konnten
keine aktuellen Berichte vorgelegt
werden. Da es dennoch sicherlich
aus jedem Bundesland interessan-
tes zu berichten gibt, empfehle ich
die Homepage der GdP im Mitglie-
derbereich einmal zu durchstöbern.
Hier findet ihr in allen Ausgaben der
Deutschen Polizei die Länderteile
von Baden-Württemberg bis Thürin-
gen mit vielen lesenswerten Artikeln
über die engagierte Arbeit der GdP
und die vielen regionalen Proble-
me, die es überall zu lösen gilt.

Lothar Hölzgen
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Reformstau
Die Natur hat es vorgemacht. Al-

les Leben hat sich geänderten Vor-
aussetzungen angepasst. Nur Re-
gelgeber missachten zeitgerechten
Anpassungszwang.

Gebotene Reformen sind im GG
vorgesehen, versprochen, geplant
aber wiederholt verhindert worden.
Das Ergebnis der Enttäuschungs-
taktik wurde mit „Reformstau“ be-
schrieben und 1997 mit dem Wort
des Jahres getadelt. Dennoch ha-
ben weitere Reformbedürfnisse den
Reformdruck erheblich steigen las-
sen. Obwohl Folgen bedauert und
beklagt werden, lässt man Ursa-
chen weiter wuchern. Als Reform-
hemmnisse bezeichnen Medien und
Politologen verfassungs-(?)politi-
sche Rahmenbedingungen. Ur-
sächlich sind wohl persönliche und
parteiliche Interessen, die verhin-
dern, längst notwenige Änderungen
zu beschließen.

Als Kriegsverlierer hat Deutsch-
land mit den Siegermächten zwar
Waffenstillstand aber noch keinen
Friedensvertrag geschlossen. Seit 5.
Mai 1955 billigt man der Bundesre-
publik staatliche Selbstständigkeit
und Unabhängigkeit (Souveräni-
tät!?) zu. Nach dem Einigungsver-
trag vom 31.8.1990 (der Wieder-
vereinigung am 3.10.90) wäre aber
erst der Friedenvertrag die Voraus-
setzung dafür, dem souveränen(?)
Volk die Möglichkeit zu bieten, sich
eine Verfassung zu geben. Durch ihr
Inkrafttreten würde das „provisori-
sche“ Grundgesetz nach Artikel 146
seine Gültigkeit verlieren. Damit
könnten endlich auch reformhem-
mende, dem Kriegsverlierer vorge-
schriebene Zersplitterungsregeln
entfallen. Divergierende Wirt-
schaftskraft, konträre Interessen
und eigene Zuständigkeiten der 16
Stadt- und Flächenstaaten verhin-
dern, die in Artikel 29 GG vorgese-
hene Neugliederung des Bundesge-
bietes. Partikularismus ist im
Rahmen der Europäisierung und
Globalisierung anachronistisch. Wo
Dezentralisierung schädigend wirkt
(z. B. im Bildungsbereich), sollte sie
aufgegeben werden. Solange je-
doch Motivation durch Mandat,
Macht, Einfluss und Einkommen do-

miniert, werden Einsicht und Ver-
zicht der Posteninhaber kaum
längst gebotene zeitgerechte Refor-
men zulassen.

Nach Artikel 20 Abs. 2 Satz 1 un-
seres Grundgesetzes geht alle
Staatsgewalt vom Volke aus. Das
soll durch Wahlen und Abstimmun-
gen geschehen. Ein wachsender Teil
des Volkes scheint die Gewaltbefug-
nis falsch zu verstehen oder zu wört-
lich zu nehmen. Denn Nicht- und
Protestwähler, besonders gewaltbe-
reite Demonstranten, gewinnen An-
hänger und Mitmacher. Untersu-
chungen zufolge sind es
gebrochene Wahlversprechen, aus-
bleibende und benachteiligende
Regelungsfolgen, die Wähler ent-
täuschen und Vertrauensverlust in
Politiker und Parteien hervorrufen.
Die Folgen werden spürbarer, be-
sonders jedoch für die Polizei.

Bevorzugte Themen für Print- und
Funkmedien sind nun mal Versäum-
nisse, Fehlleistungen, Probleme,
Notlagen, Krisen und Desaster. Un-
gewollt wie unvermeidbar provozie-
ren sie Ängste, Unruhe und Aufbe-
gehren. Parteien und Kirchen
verlieren Mitglieder. Solidaritäts-
schwund gefällt Herrschenden und
Wahlverweigerung stärkt den Ein-
fluss aktiver Randgruppen. Frust
und Klagen, Demonstrations- und
Gewaltbereitschaft sollten als
Alarmsignale nicht ignoriert wer-
den.

Reformstau hat Tradition. Bereits
Mitte der 60er Jahre gingen Studen-
ten unter dem Motto „Unter den Ta-
laren - Muff von tausend Jahren“
auf die Straße und besetzten Häu-
ser. In den Verbrechen der linksex-
tremen terroristischen Vereinigung
RAF eskalierte die Auflehnung ge-
gen Bestehendes und Ausbleiben-
des.

Gewaltexzesse bei Demonstra-
tionen und Veranstaltungen zwan-
gen die Polizei, sich durch Ausbil-
dung, Dienstkleidung und
Ausrüstung auf Protestexzesse
durch aggressive Zeitgenossen ein-
zustellen. Nun müssen Schutzleute,
bewegungshinderliche Schutzaus-
rüstung tragen, um Schutzbedürfti-
ge schützen zu können. Sie müssen
erdulden, was Verursachern zuge-
dacht ist. Es konterkariert Fürsorge-
pflicht von Dienstherrn, die Ord-
nungsmacht für eigene
Versäumnisse büßen zu lassen. Die
Entwicklung lässt schmerzlich er-
kennen, wohin überstrapazierte
Volksgeduld führen kann. Ange-
messene Sanktionsregeln gegen-
über Gewalttätern sind längst über-
fällig.

In Vorkriegszeiten hetzten Herr-
schende, die sich gut kannten, aber
hassten, ihr Volk auf, sich grenz-
überschreitend umzubringen. Dass
in Friedenszeiten von Verantwor-
tungsträgern Gewaltaktionen ge-
gen ihre Ordnungshüter hingenom-
men werden, ist so beschämend wie
unerträglich. Vertrauens- und Anse-
hensverlust der politischen Kaste ist
sicher auch Folge der schlechten
Beispiele die sie liefert. Vorbild wer-
den und bleiben kostet halt viel
Selbstüberwindung.

Die in Art. 29 GG vorgesehene
und längst gebotene Neugliede-
rung der Bundesländer würde durch
weniger und größere Bundesländer
viele Probleme lösen und weniger
Steuergelder verschwenden. Der
mit Länderfinanzausgleich, abwei-
chenden Bildungs- und Zuständig-
keitsregeln verbundene Dauerärger
könnte erheblich gemindert wer-
den, wenn nicht sogar entfallen. Ab-
weichungen bei Laufbahn- und Zu-
ständigkeitsregeln, Ausbildung und
Ausrüstung, sogar beim Nachrich-
tenaustausch wirken besonders bei
länderübergreifenden polizeilichen
Maßnahmen erschwerend und de-
motivierend. Es wird Zeit, dem Re-
formstau Schleusen zu öffnen, be-
vor Dämme brechen.

Gerhard Kastl
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AUS DEM GERICHTSSAAL
EIN WASSERSCHLAUCH,
DER NACHTS DURCHS
FENSTER KAM

Dubiose Geschichten bei Gericht
kommen hin und wieder vor. Doch
die „Schlauchgeschichte“ einer
Oberurselerin, die nun vor dem Bad
Homburger Amtsgericht verhandelt
wurde, ist wohl eher ein Sonderfall.
Da sowohl die Polizei als auch die
Justiz die Behauptung der
65-jährigen Anzeigerin in den Be-
reich von „Grimms-Märchen“ ein-
ordneten, stand die Rentnerin aus
Oberursel wegen „Vortäuschung ei-
ner Straftat“ vor Gericht. Vollständig
aufgeklärt konnte der Fall in der jet-
zigen Verhandlung nicht. Das Ge-
richt entschied sich mit Zustimmung
der Angeklagten und ihres Anwalts
für die schnellere Lösung, ohne ei-
nen kostenaufwendigen Sachver-
ständigen hinzuziehen. Dadurch
konnte das Verfahren mit einer Zah-
lungsauflage von 400 Euro, die
demnächst der Kinderschutzbund
erhält, nun eingestellt werden.

Wie die Angeklagte im Gericht
vortrug und auch zuvor schon bei
der Polizei angezeigt hatte, war sie
in der Nacht zum 17. Mai dieses
Jahres durch ein lautes Wasserrau-
schen in ihrem Schlafzimmer wach
geworden. Dort habe sie gerade
noch wahrgenommen, dass ein
Wasserschlauch aus dem Schlaf-
zimmer gezogen worden sei. „Da
ich mich zu schnell aus dem Bett er-
hob und an das Fenster eilen wollte,
wurde ich ohnmächtig“, trug die
65-Jährige vor. Durch die plötzliche
Ohnmacht habe sie nicht mehr se-
hen können, wohin der zuvor ins
Fenster eingeschobene Wasser-
schlauch gezogen worden sei. Erst
beim späteren Aufwachen habe sie

bemerkt, dass ihre im zweiten
Obergeschoss befindliche knapp
50 Quadratmeter große Wohnung
erheblich durchnässt worden sei.
Laut ihrer Aussagen hat sie danach
ihre Teppiche in das Bad geschleift
und danach über den Balkon ge-
hängt, um sie wieder trocknen zu-
lassen. Auch einen Teil ihrer Möbel
habe sie aus den Wasserpfützen zur
Seite gerückt. Um das Wasser
schnell aus der Wohnung zu be-
kommen, habe sie an mehren Stel-
len den Teppichboden aufge-
schlitzt. Diesen Sachverhalt zeigte
die 65-Jährige am nächsten Vormit-
tag bei der Polizei in Oberursel an.

BEI TATORTAUFNAHME
ZWEIFEL AM TATGESCHE-
HEN

Der aufnehmende Beamte wollte
sich ein genaues Bild vor Ort ver-
schaffen und suchte deshalb besag-
te Wohnung auf. Danach war er si-
cher, dass sich die Geschichte nicht
so ereignet haben konnte. Das wa-
ren zum Teil etwa 60 Zentimeter
breite Wasserspuren, die in ver-
schiedenen Wohnungsbereichen
erkennbar wurden, die aber nicht
durchgehend vorhanden waren. Le-
diglich vor dem Bett der allein le-
benden Frau habe sich eine größere
Nassstelle befunden, berichtete der
Oberkommissar. Er sah aber auch
in der Küche einen halb gefüllten
Wasserbehälter. Nach Einschätzung
des Beamten dürfte die 65-Jährige
damit Teile des Bodens selbst
durchnässt haben. Das könne mit
etwa 15 Liter Wasser geschehen
sein. Anhalte für einen durch das
Schlafzimmer geführten Schlauch
habe er bei der Tatortbesichtigung

nicht vorfinden können, waren sei-
ne weiteren Angaben.

Die jetzt Angeklagte blieb aber
bei ihrer Schilderung, dass jemand
nachts den Wasserschlauch in ihre
Wohnung leitete, um sie unter Was-
ser zu setzen. Aber wie dies gesche-
hen sein konnte und wer dafür in
Frage kam, blieb unbeantwortet.
Nur soviel wurde bekannt, dass die
jetzt Angeklagte sowohl mit dem
Mieter unter als auch dem darüber
wohnenden Mitbewohner öfters
Streit hatte. Der „Untermieter“ rau-
che zuviel, der Rauch ziehe durch
ihre Wände, die schon ganz braun
seien, berichtete sie. Deshalb habe
es schon einen Gerichtsvergleich
gegeben, wonach dieser Mieter nur
bis 22 Uhr in der Wohnung rauchen
dürfe. Den „Obermieter“ mochte sie
nicht, weil der immer so laut sei,
lautete ihre Schelte. Doch beide
Mitbewohner konnten als „Attentä-
ter“ nicht in Frage kommen, da sie
von ihren Wohnungen nicht den
Schlauch durchs Fenster hätten ein-
führen können. Die Nachbarmie-
ter, ein älteres Ehepaar, kam nicht
in Tatverdacht, zumal es mit diesen
Bewohnern keinen Streit gab. Trotz-
dem, die „Schlauchgeschichte“
hielt die hundertprozentig schwer-
behinderte Frau aufrecht. Nur das
Gericht mochte dieser Darstellung
nicht folgen.

Das wohlwollende Angebot von
Oberstaatsanwalt und Richterin,
den Fall mit der erwähnten Zah-
lungsauflage einzustellen, war für
Verteidiger und Angeklagte eine
schnell akzeptierte Lösung. Denn
nun war die Kuh vom Eis, vorausge-
setzt, dass sie jemals drauf war.

Heinz Habermehl

Ehrungen
25jähriges GdP Jubiläum
Oliver Hölzer
(KG Limburg-Weilburg)
Rainer Kron
(KG Rheingau)
Carlo Minerba
Wolfgang Weidner

(KG Bad Homburg)
40jähriges GdP Jubiläum
Peter Ossig
(KG Bad Homburg)

50jähriges GdP Jubiläum
Christel Dambeck
(KG Wiesbaden)

40. Geburtstag
Frank Stallmann
(KG Limburg-Weilburg)
Martin Kiehlmann
(KG Usingen)
Günter Schlewing
(KG Bad Homburg)
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50. Geburtstag
Klaus Winter
Thomas Beckenbach
Werner Koob
Ralf Müller
Markus Frankenstein
(KG Wiesbaden)
Armin Sayn
Rainer Deutesfeld
(KG Limburg-Weilburg)
Jörg Führich
(KG Usingen)
Roland Dörfler
(KG Untertaunus)
Michael Schimpf
(KG Bad Homburg)

60. Geburtstag
Willy Zey
Kurt Grede
Ludwinus Leidiger
Helmar Steinbach
(KG Wiesbaden)
Karl-Heinz Zimmer
Detlef Bassler
(KG Untertaunus)
Harald Hollstein
(KG Bad Homburg)

70. Geburtstag
Hartmut Wittekind
(KG Main-Taunus)
Klaus Domine

(KG Rheingau)
Egon Fachinger
(KG PASt Wiesbaden)
Franz Phillip

90. Geburtstag
Hildegard Weitzel
(KG Wiesbaden)

Ruhestand

Kurt Grede
Willy Zey
Ludwinus Leidiger
(KG Wiesbaden)
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Aktive Seniorenarbeit in der GdP
WWW-Ausflug der Pensionäre und Ruheständler Westhessen und HBP

„Am Ende hat alles gepasst
und es war ein wunderschöner
Tag!“.

Das waren die Worte, die ein Teil-
nehmer zum Abschluss des Ausflu-
ges treffend äußerte.

Dass unsere Seniorengruppe mit
ihrem selbständigen Vorstand sehr
aktiv ist, haben bereits die Veran-
staltungen aus den Jahren 2008
und 2009, die sehr gut bei unseren
Mitgliedern ankamen, gezeigt.
Auch die Kolleginnen und Kollegen
im Ruhestand möchten weiterhin ih-
rer GdP treu bleiben und dürfen da-
her auch erwarten, dass ihre GdP
etwas für sie tut.

So wurden 2009 ein Tagessemi-
nar zum Thema Beihilfe und 2008
ein Tagesausflug angeboten.

Auch für dieses Jahr haben sich
die Kollegen um den Vorsitzenden
Wilfried Honecker wieder Einiges
vorgenommen und begaben sich zu
Beginn des Jahres in die Organisa-
tion für einen weiteren Tagesaus-
flug.

Am Ende stand die Entscheidung
für den WWW-Ausflug der Pensio-
näre und Ruheständler.

Wer nun im heutigen Zeitalter bei
dieser Buchstabenkombination an
einen möglicherweise „virtuellen
Ausflug“ denkt, irrt sich gewaltig.
Anstelle von World Wide Web hieß
es WECK WORSCHT WEIN. Unter
diesem Motto dachten sich die Or-
ganisatoren Dieter Kilian und Heinz
Leukel ein besonders schönes Pro-
gramm aus. Sowohl während der
Fahrt, aber auch auf Rhein, Lahn

und Mosel sollte es nicht langweilig
werden.

Um es vorweg zu nehmen, die
Teilnehmerzahl stieg, verglichen mit
dem letzten Ausflug, sehr hoch an,
so dass wir nunmehr einen zweiten
Bus benötigten.

Und so gab es zu Beginn des Ta-
ges auch zwei Busrouten. Für die
Kolleginnen und Kollegen aus den
Kreisgruppen Limburg-Weilburg,
Untertaunus, PASt Wiesbaden und
Teilen aus Hochtaunus startete Bus 1
um 08:00 Uhr in Limburg bei der
dortigen Direktion/PSt.

Der zweite Bus stand ab 08:15
Uhr zentral in Wiesbaden, Kahle
Mühle, bereit, um die Teilnehmer
der Kreisgruppen Wiesbaden,
Rheingau und Main-Taunus aufzu-
nehmen.

An dieser Stelle möchten wir na-
türlich erwähnen, dass wir, wie be-
reits in den vergangenen Jahren
auch, wieder Kolleginnen und Kol-
legen der Bereitschaftspolizei zum
Ausflug eingeladen hatten. Das An-
gebot wurde auch wieder gerne an-
genommen und wir werden dies bei
den kommenden Veranstaltungen
so fortführen.

Auf dem Deck

Unser Schiff, die “Bad Ems”
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Es gibt noch immer viele Be-
kanntschaften unter unseren Kolle-
ginnen und Kollegen, die nicht unter
„Bezirksgruppengrenzen“ leiden
sollten.

GdP- EINE für alle, dies ist das
Motto, dass auch hier im Vorder-
grund stehen muss.

Was waren es für düstere Aus-
sichten, denken wir mal an den Tag
vor dem Ausflug zurück. Schwarzer
Himmel, Gewitter und Dauerregen,
Temperaturen um die 15°C, keine
rosigen Aussichten für den folgen-
den Tag.

Also mussten alle Daumen fest
gedrückt werden, damit die Veran-
staltung nicht, im wahrsten Sinne
des Wortes, ins Wasser fällt.

Es kam besser, als viele sich er-
hofft hatten. Gut gerüstet, mit Be-
kleidung auch für schlechtes Wetter,
begaben sich 74 Teilnehmer auf ih-
ren Weg zu den jeweiligen Abfahrts-
orten.

Die morgendliche Frische verzog
sich sehr schnell und wir sollten ei-
nen wunderschönen, sonnigen und
trocknen Tag vor uns haben. Wie
geschaffen für unseren
WWW-Ausflug.

Der Zeitplan wurde eingehalten
und Bus 1 machte sich pünktlich auf
den Weg, um nach Zwischenstation
in Idstein weiter zum Abfahrtspunkt
des 2. Busses zu kommen.

Auch hier waren alle pünktlich im
Bus und wir fuhren gemeinsam wei-
ter nach Oestrich-Winkel, um die
noch fehlenden Kolleginnen und
Kollegen aufzunehmen.

Das Motto der Veranstaltung
wurde kurz darauf in die Praxis um-
gesetzt. Vor der wunderschönen Ku-
lisse des Schloss Johannisberg nah-
men wir unser Frühstück ein.

Mit Weck, Worscht und Sekt
weckten wir die Geister, um für das
weitere Programm fit zu werden.

Dieter Kilian stand während des
Frühstücks für viele Fragen rund um
den Rheingau zur Verfügung.

Nach einem ca. einstündigen
Aufenthalt, unterstützt durch die
Kreisgruppe Rheingau, ging es mit
den Bussen weiter auf die Strecke,
immer nah am Wasser.

Bis zum nächsten Etappenziel in
Bad Ems gab es auf der Fahrtstrecke
Einiges zu sehen. Schlösser, Burgen
und viele kleine Geschichten zu Sa-
gen und Mythen. Und, das Wich-
tigste für die Teilnehmer, das Ge-
meinschaftsgefühl wurde gestärkt.

Pünktlich in Bad Ems angekom-
men, stiegen wir direkt am Anleger,
vor der imposanten Kulisse des Kur-
hauses, in unser nächstes Trans-
portmittel, der „Stadt Bad Ems“, das
Schiff, mit dem wir über fast drei
Stunden über Lahn, Rhein und Mo-
sel nach Niederlahnstein fahren
sollten.

Der Bezirksgruppenvorsitzende
Peter Wittig betätigte sich hier auch
als Kartenabreißer, er übernahm
die „Zutrittskontrolle“ und händigte
jedem einzelnen seine Fahrkarte
persönlich aus.

Auch hier konnten wir bei sonni-
gem Wetter, auch auf dem Deck un-
sere Fahrt lahnabwärts durch das
Lahntal beginnen. Vorbei an den

Deutsches Eck Koblenz

In der Schleuse



Ortschaften Nievern und Fachbach,
Miellen, Friedrichsegen zur Lahn-
mündung in Lahnstein.

Wir fuhren auf diesen 11 km
Fahrtstrecke durch 4 Schleusen mit
einem gesamten Höhenunterschied
von ca. 18 m. Weiter ging es auf den
Rhein, dem verkehrsreichsten Fluss
der Welt. Die Fahrt ging weiter
rheinabwärts, vorbei an der Burg
Lahneck, Schloss Stolzenfels und
dem Johanniskloster. In Koblenz
passierten wir das Kurfürstliche
Schloss, die Festung Ehrenbreitstein
sowie das Deutsche Eck mit der Mo-
selmündung. Nachdem wir auf der
Mosel ca. 1 km moselabwärts ge-
fahren waren, wendete das Schiff

an der Kurfürstlichen Burg in Ko-
blenz. Es war nur noch ein kurzes
Stück bis zu unserem Ziel in Nieder-
lahnstein, den Maximilians Brau-
wiesen.

Fast alle Teilnehmer wählten hier
einen kurzen Fußweg von 10 Minu-
ten, um den erfolgreichen Tag bei
einem zünftigen Abendessen mit
dem ein oder anderen Eigengebräu
abzuschließen.

Gegen 18:30 Uhr brachen wir
zur Rückfahrt auf.

Ein sehr langer, aber wunder-
schöner Tag fand nun seinen Ab-
schluss und wir brachten alle wieder
gesund und munter zum Ausgangs-
ort zurück.

Ein riesengroßes Dankeschön an
alle Helfer, die sich an der Organi-
sation für diesen Ausflug beteiligt
haben.

Die positiven Gespräche auf der
Rückfahrt mit vielen Teilnehmern
haben uns wieder einmal bewiesen,
wie wichtig die Seniorenarbeit auf
Bezirksgruppenebene ist. Eine Auf-
gabe, die bei uns sehr ernst genom-
men wird.

Wir freuen uns schon heute auf
den nächsten Ausflug im kommen-
den Jahr und versprechen euch wie-
der ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Am Ende möchten wir nochmals
an unser Tagesseminar für Seniorin-
nen und Senioren hinweisen, das
am 23. September 2010 im HLKA
stattfinden wird. Es sind noch einige
Plätze frei, Infos findet ihr im letzten
Polizeireport.

Ich wünsche euch alles Gute
und bleibt gesund und fit.

Peter Wittig

Unser Abschluss in Lahnstein-Maximilians
Brauerei

Abschluss im Freien
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Brennpunkt Beihilfe 
Wichtiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für Erben: 
Saarländische Beihilfeverordnung darf Beihilfeansprüche nicht für unvererblich erklären. 
 
Der Beihilfeanspruch ist vererb-
lich. Entgegenstehende Rege-
lungen in der saarländischen 
Beihilfeverordnung (BhVO SL) 
sind nichtig. Für den Ausschluss 
der Vererblichkeit eines Beihilfe-
anspruchs wäre eine gesetzliche 
Regelung erforderlich. Die aber 
ist momentan (jedenfalls im Saar-
land) nicht vorhanden und kann 
auch wegen des grundrechtli-
chen Schutzes des Erbrechts 
nicht ohne Weiteres geschaffen 
werden.  
Die Beihilfestelle des Saarlandes 
muss nun einer Klägerin die von 
ihr beglichenen Aufwendungen 
erstatten, die für die verstorbene 
Tante entstanden waren. Die 
Beihilfestelle darf dies nicht unter 
Hinweis auf § 1 Abs. 3 Satz 2 
Halbsatz 2 und § 18 Abs. 2 
BhVO ablehnen, da diese Be-
stimmungen einer gesetzlichen 
Grundlage entbehren und nichtig 
sind. Die betreffenden Bestim-
mungen dürfen jetzt unter keinen 
Umständen mehr angewendet 
werden, nicht einmal für einen 
Übergangszeitraum. 
 
Das ist der wesentliche Kern ei-
ner wichtigen Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) vom 29.04.2010, Ak-
tenzeichen 2 C 77/08. Mit dieser 
Entscheidung hat das BVerwG 
den in gleicher Sache getroffe-
nen vorinstanzlichen Entschei-
dungen des Verwaltungsgerichts 
Saarlouis vom 15.04.2008 (Ak-
tenzeichen 3 K 1985/07) sowie 
des Oberverwaltungsgerichts des 
Saarlandes vom 29.04.2008 (Ak-
tenzeichen 1 A 304/08) aus-
drücklich widersprochen und mit 
seiner aktuellen Entscheidung 
vom 29.04.2010 auch die eigene 
bisherige Rechtsprechung auf-
gegeben. 

 
Der Fall 
Im September 2007 verstarb eine 
ältere Dame, die als Beamten-
witwe beihilfeberechtigt war. Da 
ihr Ehemann bereits früher ver-
storben war und auch keine erb-
berechtigten Kinder vorhanden 
waren, beerbten die Nichte und 
deren Ehemann ihre Tante. Die 
Nichte (Erbin) beglich dann nach 
dem Tod ihrer Tante die Aufwen-
dungen (Arztkosten pp.), die für 
diese noch zu ihren Lebzeiten 
entstanden waren, und beantrag-
te bei der Beihilfestelle im Okto-
ber 2007 die Erstattung dieser 
Aufwendungen in Höhe von fast 
17 000 Euro. Die Beihilfestelle 
des Saarlandes lehnte dies je-
doch (bereits 2 Tage später!) ab, 
gestützt auf § 1 Abs. 3 BhVO, 
wonach ein Beihilfeanspruch 
nicht vererblich sei, sowie auf § 
18 Abs.2 BhVO, wonach anderen 
Erben eines Beihilfeberechtigten 
als dessen Ehegatten und Kinder 
beihilfefähige Aufwendungen nur 
erstattet würden, wenn der Nach-
lass zur Deckung nicht ausrei-
che. Ob und inwieweit eine sol-
che Belastung im vorliegenden 
Fall gegeben sei, könne – so die 
Beihilfestelle – erst nach Vorlage 
eines Nachweise über die Höhe 
der ererbten Vermögenswerte 
entschieden werden. 
 
Widerspruchs- und Klageent-
scheidungen im Vorfeld 
Der Widerspruch der besagten 
Nichte gegen den ablehnenden 
Beihilfebescheid blieb erfolglos, 
daraufhin erhob sie Klage. Je-
doch stellte sich das Verwal-
tungsgericht wie auch (in nächs-
ter Instanz) das Oberverwal-
tungsgericht mit im Jahr 2008 
getroffenen Entscheidungen 
(s.o.) auf die Seite der Beihilfe-

stelle. Es sei vom Verordnungs-
geber gewollt und rechtens, dass 
beim Tod eines Beihilfeberechtig-
ten andere Personen im Erbfall 
nicht denselben „Beihilfekomfort“ 
beanspruchen könnten wie Ehe-
gatten und Kinder, denen der 
Dienstherr unmittelbar seine Für-
sorge schulde. Wem als nicht zur 
„Kernfamilie“ zählender Erbe 
erhebliches Vermögen zufließe, 
müsse eben hieraus Aufwendun-
gen, die für den verstorbenen 
Erblasser entstanden sind, be-
zahlen und könne dafür nicht den 
Dienstherr (die Beihilfestelle) in 
Anspruch nehmen. 
 
Aktuelle Entscheidung des 
BVerwG 
Erst zwei Jahre später (2010) 
bekam die Klägerin nicht nur ein 
Urteil, sondern auch Recht. Das 
Bundesverwaltungsgericht ent-
schied, dass die von ihrer Tante 
beerbte Nichte einen berechtig-
ten Anspruch auf Gewährung der 
beantragten Beihilfe hat, weil der 
Beihilfeanspruch der verstorbe-
nen Tante erbrechtlich (nach § 
1922 Abs. 1 BGB) auf sie über-
gegangen ist. Zwar schließe § 1 
Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BhVO SL 
die Vererblichkeit von Beihilfean-
sprüchen aus. Diese Vorschrift 
sei jedoch mangels einer gesetz-
lichen Ermächtigung (etwa im 
„Beihilfe-Paragraf“ im Saarländi-
schen Beamtengesetz, § 67 
SBG) nichtig und auch nicht für 
einen Übergangszeitraum wei-
terhin anzuwenden. Das Erbrecht 
sei durch das Grundgesetz ga-
rantiert (Art. 14 GG), ebenso die 
Fürsorgeverpflichtung des 
Dienstherrn gegenüber Beamten 
und Beihilfeberechtigten. Von 
daher dürfe der Beihilfeanspruch, 
der wegen der vor dem Tod des 
Beihilfeberechtigten entstande-



nen Aufwendungen normalerwei-
se auch nicht unerheblich ist, 
nicht einfach ohne formalgesetz-
liche Regelung als unvererblich 
angesehen werden. 
 
Damit gab das BVerwG seine 
eigene bisherige Recht-
sprechung, wonach der Beihilfe-
anspruch wegen seiner 
höchstpersönlichen Natur nicht 
vererblich sei, auf. Neben § 1 
Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BhVO 
(bisheriger Ausschluss der 
Vererblichkeit des Beihilfean-
spruchs) ist – so das BVerwG – 
auch § 18 Abs. 2 BhVO nichtig. 
Die dort geregelten Ansprüche 
knüpfen nämlich an den Umstand 
an, dass der Anspruch des Bei-
hilfeberechtigten mit dessen Tod 
untergeht, und gewähren demje-
nigen, der Aufwendungen für den 
verstorbenen Beihilfeberechtigten 
bezahlt hat, einen eigenständi-
gen Beihilfeanspruch. Ist der 
Beihilfeanspruch aber (neueste 

Rechtsprechung BVerwG!) ver-
erblich, ist kein Raum für weitere 
Beihilfeansprüche dritter Perso-
nen in Bezug auf die im Zusam-
menhang mit der Behandlung 
des Verstorbenen entstandenen 
Aufwendungen. Deshalb kommt 
es auch auf den Begriff der Be-
lastung im Sinne von § 18 Abs. 2 
BhVO nicht mehr an. 
 
Auswirkungen und Hinweise 
Die vom BVerwG beanstandeten 
Bestimmungen in der saarländi-
schen Beihilfeverordnung (§§ 1 
Abs. 3, 18 Abs. 2) sind nun Ma-
kulatur und dürfen nicht mehr 
angewendet werden. Nun durch 
eine neue gesetzliche Regelung 
zu bestimmen, dass der Beihilfe-
anspruch doch nicht vererblich 
sei, dürfte dem saarländischen 
Gesetzgeber angesichts der be-
stehenden verfassungsrechtli-
chen Hürden kaum möglich sein. 
Folglich werden die vom BVerwG 
beanstandeten Regelungen wohl 

einfach aus der BhVO gestrichen 
werden. 
In vergleichbarer Fallkonstellation 
bestehende Beihilfefälle, die 
noch nicht in Bestandkraft er-
wachsen sind, muss die Beihilfe-
stelle nun gemäß neuer Recht-
sprechung beurteilen. 
 
Im Licht der neuen Recht-
sprechung müssen jedoch auch 
bestimmte Passagen in den von 
den DGB-Gewerkschaften ver-
teilten Beihilfebroschüren 
(Grundwerk, Seite 30, sowie Er-
gänzungswerk, S. 230/Stichwort 
Todesfall und S. 277/AV zu § 18) 
sowie der auf der Internetseite 
z.B. des GdP-Landesbezirks be-
reitgestellte Online-Versionen 
„problembewusst neu gelesen“ 
sowie bei nächster Gelegenheit 
in diesen Punkten auf den neues-
ten Stand gebracht werden. 

Carsten Baum 
Landesbezirk Saarland 

 
Hessenrecht – wir haben bei der Beihilfestelle nachgefragt: 
 
Vor dem Hintergrund der Infor-
mationen aus dem Saarland und 
der damit einhergehenden 
Rechtsprechung durch das Bun-
desverwaltungsgericht haben wir 
bei der Beihilfestelle in Hünfeld 
nachgefragt und einige interes-
sante Informationen zur „hessi-
schen Beihilferegelung erhalten: 
Demnach löst sich der aus dem 
saarländischen Landesrecht dar-
gestellte Sachverhalt in Hessen 
anders. Zwar hat auch Hessen in 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 HBeihVO das 
Verbot der Vererblichkeit der 
Beihilfeansprüche in die Beihilfe-
verordnung aufgenommen, es 
wird aber über § 16 HBeihVO 
den Hinterbliebenen ein eigener 
Beihilfeanspruch gewährt. Der in 
dem aktuellen Urteil geschilderte 
Sachverhalt wäre in diesem Falle 
nach § 16 Abs. 2 HBeihVO zu 
lösen. 

Weist die Nichte nach, dass die 
Krankheitskosten des Beamten 
beglichen wurden, erhält sie aus 
Landesmittel eine Beihilfe. Hier-
bei erfolgt aber eine Deckelung 
auf 100% der nachgewiesenen 
Aufwendungen. Die Nichte muss 
in Hessen nachweisen, welche 
Leistungen Sie auf die Krank-
heitsaufwendungen bereits von 
Dritten erhalten haben (z. B. 
durch die PKV oder im Rahmen 
der Sterbegeldregelungen bei 
den Versorgungsbezügen). Das 
bedeutet in der Praxis, dass die 
Nichte natürlich eine Beihilfe er-
hält. 
Gleichwohl wird erwartet, da die-
ses Urteil auch Auswirkungen auf 
die hessische Praxis hat, da die 
Unvererblichkeit des Beihilfean-
spruchs auch in der HBeihVO (§ 
1 festgeschrieben ist.  
Auf Grund dieses Urteils kann 
man davon ausgehen, dass das 

HMdIuS zeitnah eine Reaktion 
zeigen wird. 
 

Hessische Beihilfenverordnung 
(HBeihVO) 

in der Fassung vom 5. Dezember 
2001 

 

§ 1 
Zweckbestimmung und  

Rechtsnatur 
(1) Diese Verordnung regelt die 
Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todes-
fällen, für Maßnahmen zur Früh-
erkennung von Krankheiten, für 
Schutzimpfungen, für nicht 
rechtswidrige oder nicht strafbare  
Schwangerschaftsabbrüche und 
nicht rechtswidrige Sterilisatio-
nen. Die Beihilfen ergänzen bei 
Beamten, Richtern und Versor-
gungsempfängern die aus den 
laufenden Bezügen zu bestrei-
tende Eigenvorsorge. 



(2) Auf die Beihilfe besteht ein 
Rechtsanspruch. Der Anspruch 
kann nicht abgetreten, verpfändet 
oder gepfändet werden; er ist 
nicht vererblich. 

(3) Beihilfen werden zu den bei-
hilfefähigen Aufwendungen der 
beihilfeberechtigten Personen 
und ihrer berücksichtigungsfähi-
gen Angehörigen gewährt. 

§ 16 
Beihilfen beim Tode des  

Beihilfeberechtigten 
(1) Der hinterbliebene Ehegatte, 
die leiblichen und angenomme-

nen Kinder eines verstorbenen 
Beihilfeberechtigten erhalten 
Beihilfen zu den bis zu dessen 
Tod und aus Anlass des Todes 
entstandenen beihilfefähigen 
Aufwendungen. Die Beihilfe be-
misst sich nach den Verhältnis-
sen am Tage vor dem Tode; für 
Aufwendungen aus Anlass des 
Todes gilt § 13 mit der Maßgabe, 
dass die Aufwendungen nachzu-
weisen sind. Die Beihilfe wird 
demjenigen gewährt, der die Be-
lege zuerst vorlegt. 
 
(2) Andere als die in Abs. 1 ge-
nannten natürlichen Personen 
sowie juristische Personen erhal-

ten die Beihilfe nach Abs. 1, so-
weit sie die von dritter Seite in 
Rechnung gestellten Aufwen-
dungen bezahlt haben und die 
Belege vorlegen. Sind diese Per-
sonen Erben von Beihilfeberech-
tigten, erhalten sie Beihilfe auch 
zu Aufwendungen des Erblas-
sers, die von diesem bezahlt 
worden sind. Die Beihilfe darf 
zusammen mit Sterbe- und Be-
stattungsgeldern sowie sonstigen 
Leistungen, die zur Deckung der 
in Rechnung gestellten Aufwen-
dungen bestimmt sind, die tat-
sächlich entstandenen Aufwen-
dungen nicht übersteigen. 

Lothar Hölzgen

Weiteres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu „Heilpraktikerleistungen“ 
 
Mit Urteil vom 12.11.2009 (Az. 2 
C 61.08) hatte das Bundesver-
waltungsgericht (BVerwG) ent-
schieden: Wenn es um 
Heilpraktikerleistungen geht, darf 
die Beihilfe die Anerkennung von 
deren Beihilfefähigkeit nicht 
schematisch auf die seit 1985 
unverändert bestehenden „Min-
destgebührensätze Heilpraktiker“ 
(GebüH) begrenzen. 
Über diese Entscheidung werden 
die GdP Mitglieder u.a. auf der 
Webseite des Landesbezirks 
(www.gdpsaarland.de) informiert. 
als weiteren Service stellte die 
GdP für betroffene Beihilfebe-
rechtigte speziell vorgefertigte 
Musterschreiben „Antrag bzw. 
Widerspruch betreffend die Aner-
kennung von Aufwendungen für 
Heilpraktikerleistungen“ zum 
Herunterladen bereit. 
Sicherlich auch „gefördert“ durch 
diese gewerkschaftlichen Aktivi-
täten und durch Anträ-
ge/Widersprüche betroffener 
Beihilfeberechtigter, hat die für 
Beihilfeangelegenheiten zustän-
dige Grundsatzabteilung des 
Ministeriums für Inneres und Eu-
ropaangelegenheiten des Saar-
landes am 28.07.2010 mit einem 

Rundschreiben an alle Beihilfe-
stellen im Saarland reagiert. Da-
rin werden die Beihilfestellen 
gebeten, jetzt in noch nicht be-
standskräftig gewordenen Beihil-
fefällen (also auch bezüglich der-
jenigen Beihilfeanträge, die bis-
her entsprechend dem früheren 
ministeriellen Rundschreiben 
vom 11.03.2010 unter Verzicht 
auf die Einrede der Verjährung 
vorläufig ruhend gestellt worden 
sind) die Heilpraktikerleistungen 
gemäß BVerwG-Rechtsprechung 
ohne Begrenzung auf den Min-
destsatz der GebüH anzuerken-
nen, wobei aber der (betragsmä-
ßig höhere) Schwellenwert der 
Gebührenordnung Ärzte (GOÄ) 
unberührt bleibe. 
Diese Regelung soll gelten „…bis 
zu einer beihilferechtlichen Neu-
regelung…“, die die Landesregie-
rung aus Spargründen wohl oh-
nehin beabsichtigt (Stichwort 
„Schuldenbremse“). 

Carsten Baum 
Landesbezirk Saarland 

 

Für Hessen bedeutet dieses Ur-
teil, dass beihilfeberechtigte Per-
sonen die Heilpraktikerleistungen 
bei Ablehnung von Kostenüber-
nahmen immer vor dem Hinter-

grund des Urteils vom 
12.11.2009 (Az. 2 C 61.08) des 
BVerwG überprüfen sollten, ob 
hier nicht doch eine Leis-
tungspflicht seitens der Kran-
kenkassen besteht. 

Hessenrecht „Heilpraktiker“ 
Gebühren von Heilpraktikern sind 
beihilfefähig bis zur Höhe des 
Mindestsatzes des Gebührenver-
zeichnisses für Heilpraktiker 
(Stand 01.01.1985). Übersteigt 
dieser Mindestsatz den Schwel-
lenwert der GOÄ bei vergleichba-
ren Leistungen, sind die 
Heilpraktikergebühren höchstens 
bis zu dem Schwellenwert der 
GOÄ beihilfefähig.  
Auf die einschränkenden Vor-
schriften bei gesetzlich Pflicht-
versicherten wird besonders ver-
wiesen.  
Die nachstehend aufgeführten 
beihilfefähigen Höchstbeträge 
sind Teil der Hinweise zum Ge-
bührenrecht (HMdIuS-RdSchr. 
vom 10.01.2002, StAnz. S. 290 
ff.). 
Leistungsübersicht des GebüH und beihil-
fefähige Höchstbeträge gemäß § 5 Abs. 1 
HBeihVO 
 

Lothar Hölzgen 

 


